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Vorwort

Die Juristische Fakultät der Leibniz Universität Hannover begeht in diesem
Jahr ihren 50. Geburtstag. Die vorliegende Festschrift würdigt dieses Ereig‐
nis mit Beiträgen aus der Feder der professoralen Fakultätsmitglieder. In
der Abteilung I sind Beiträge zu dogmatischen, methodischen, historischen
und empirischen Themen der Rechtswissenschaften versammelt, in denen
sich das Forschungsprofil der Fakultät abbildet. In der Abteilung II finden
sich Beiträge zur juristischen Ausbildung, insbesondere zum Reformpro‐
jekt der einstufigen Juristenausbildung, mit dem die Fakultätsgründung
verknüpft war. Die Fakultätsgeschichte beleuchtet der Festvortrag von Her‐
mann Butzer. Im Grußwort des Präsidenten der Leibniz Universität wird
der wissenschaftspolitische und administrative Teil der Fakultätsgeschichte
aus der Sicht der Universitätsleitung gewürdigt.

 
Die Herausgeber danken allen Autorinnen und Autoren für ihr Engage‐
ment und wünschen eine ertragreiche Lektüre!

 
Hannover, Dezember 2024

Jan Eichelberger Roland Schwarze
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Grußwort

Mit dem Gesetz über die Errichtung einer Fakultät für Rechtswissenschaf‐
ten der Technischen Universität Hannover vom 19. November 1973 wurde
erstmals überhaupt durch ein Gesetz eine Fakultät mit dem Ziel errichtet,
Kapazität für die Erprobung und Verwirklichung der einstufigen Juristen‐
ausbildung zu schaffen. Hannover wurde unter Federführung des dama‐
ligen Kultusministers Prof. Dr. Peter von Oertzen als Standort gewählt,
obgleich namentlich Oldenburg und Osnabrück ebenso in der Diskussi‐
on gewesen waren. Zwei weitere Aspekte sprachen für Hannover: Zum
einen der bereits existierende Lehrstuhl für Rechtswissenschaft (Prof. Dr.
Helmut Pieper), der als Nucleus der neuen Fakultät dienen sollte, und
zum anderen die im Rahmen der einstufigen Juristenausbildung notwendi‐
ge wissenschaftliche Kommunikation mit Nachbardisziplinen, die an der
Technischen Universität insbesondere mit den bereits bestehenden Sozial-
und Wirtschaftswissenschaften von Anfang an geleistet werden konnte.1
Und letztlich dürfte auch die Tatsache nicht gänzlich unbeachtlich gewesen
sein, dass das für das Errichtungsgesetz federführende Kultusministerium
von einem Professor für Politische Wissenschaft an der Technischen Hoch‐
schule Hannover, nämlich dem eben erwähnten Peter von Oertzen, geführt
wurde.

Im Wintersemester 1974/75, also vor 50 Jahren, nahm dann schon die
neu errichtete Fakultät für Rechtswissenschaften ihren Studienbetrieb mit
80 Studierenden – Rechtswissenschaften waren seinerzeit ein NC-Fach –
auf. Neben der voll ausgelasteten Juristischen Fakultät in Göttingen war die
neu errichtete Fakultät an der seinerzeitigen TU Hannover die zweite von
heute vier Juristischen Fakultäten in Niedersachsen. Für die Ausbildung
der im Land benötigten Juristinnen und Juristen galt sie aus Landessicht
als dringend erforderlich. Im Kontext der damaligen gesellschaftlichen und
studentischen Aufbruchstimmung war die hannöversche Fakultät – anders
als die Göttinger Fakultät – als Reformfakultät konzipiert, um – wie es
hieß – „aufgeklärte kritische Juristen für die Praxis auszubilden“. Dieser
Ansatz schlug sich auch im Lehrkörper nieder, der sich nach Abschluss der
Aufbauphase zu zwei Dritteln aus Juristen und zu einem Drittel aus Sozial-

1 LT-Nds. Drs. 7/1906, S. 7 f.
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und Wirtschaftswissenschaftlern zusammensetzte, namentlich Soziologen,
Politologen, Ökonomen, Kriminologen sowie Rechtsdidaktikern.

Durch Aufhebung der Reformklausel im Deutschen Richtergesetz wurde
die Einstufenausbildung 19852 dann ohne Evaluation gesetzlich beendet.
Die Studierenden, die im Wintersemester 1985/86 ihr Studium begonnen
hatten, konnten dieses noch beenden, sodass das Einstufenmodell zunächst
noch parallel zu dem dann in Hannover neu eingeführten traditionellen
Modell der juristischen Ausbildung mit Universitätsstudium und anschlie‐
ßendem Referendariat bis etwa 1992 fortgeführt wurde.3

Nur gut 10 Jahre nachdem die Fakultät für Rechtswissenschaften als
Reformfakultät gegründet worden war, musste sie sich somit in die Me‐
tamorphose zu einer klassischen Juristischen Fakultät begeben. Als die
Parallelphase von Ein- und Zweistufenausbildung 1992 ausgelaufen war,
bestand die Rechtswissenschaftliche Fakultät zunächst mit den klassischen
drei Säulen einer Juristischen Fakultät – Zivilrecht, Öffentliches Recht und
Strafrecht – und einer sog. „Vierten Säule“ weiter, in der sich die verblie‐
benen Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler zusammengefunden hatten.
Deren Stellen sollten nach deren Ausscheiden in juristische Professuren
umgewandelt werden. Dazu kam es indessen nicht, da nach der Bildung
einer CDU/FDP-Regierung unter Christian Wulff zur Konsolidierung der
Landesfinanzen im Jahre 2003 das sog. Hochschuloptimierungskonzept
auf den Weg gebracht wurde.4 Stand zunächst sogar die Schließung der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät in Rede, konnte dies nach zähem po‐
litischen Ringen abgewendet werden, allerdings um den Preis, dass die
Stellen der Vierten Säule einschließlich der zugehörigen Mitarbeiterstellen
vom Land eingezogen wurden. Dies war misslich, da nicht nur ein Drittel
der Professuren gestrichen wurde, sondern damit auch der Fakultät die
Möglichkeit zur Umwidmung von Professuren und damit zur thematischen
Verbreiterung in den drei klassischen Säulen genommen wurde. Ebenso
wurde ihr die Chance genommen, sich durch Umwandlung einiger Pro‐
fessoren- in Mitarbeiterstellen auf der Mitarbeiterseite auf dem Standard
der deutschen Juristischen Fakultäten zu konsolidieren. Nebenfolge dieser
Landesentscheidung war, dass die Fakultät im Jahre 2004 umfirmierte: Aus
der Fakultät für Rechtswissenschaften wurde die Juristische Fakultät – der

2 BGBl. I 1984, S. 995.
3 Eingehend hierzu in dieser Festschrift der Beitrag von Wolfgang Kilian, Die Juristische

Reformfakultät in Hannover.
4 https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/-17917.h

tml.
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Plural (Rechtswissenschaften), der die Interdisziplinarität kennzeichnete,
kam also in Wegfall.

Neben den klassischen Feldern in den drei Säulen wurden an der Fakul‐
tät immer schon früh Themen identifiziert, die neben der traditionellen
juristischen Ausbildung für ihre Sichtbarkeit sorgten und immer noch sor‐
gen. Hierfür stehen namentlich die Rechtsinformatik und das Anwaltsrecht.
Beide sind weithin sichtbar über den deutschen Raum hinaus mit der Juris‐
tischen Fakultät der Leibniz Universität Hannover verbunden. Rechtsinfor‐
matik und Anwaltsrecht schlagen sich nicht nur in der Forschung, sondern
auch sehr präsent in der Lehre nieder, was vom juristischen Arbeitsmarkt
sehr geschätzt wird. By the way: Die Lehre an der Juristischen Fakultät
ist insgesamt von einem hohen studierendenbezogenen Dienstleistungsbe‐
wusstsein, d. h. von einem breiten Betreuungsangebot, geprägt, das sich
Jahr für Jahr im Landesvergleich der Fakultäten in den sehr guten Ergeb‐
nissen ihrer Absolventinnen und Absolventen in der Ersten juristischen
Prüfung niederschlägt.

Blickt man in die Zukunft, wird sich für die Fakultät die Frage stellen,
wie sie von außen wahrgenommen werden will. Hier sollte sie aus Sicht
des Präsidiums anstreben, nicht nur über die einzelnen Mitglieder der
Fakultät und deren spezielle Forschungsgegenstände wahrgenommen zu
werden, sondern als eine Fakultät, die sich auch auf ein oder zwei große
thematische Herausforderungen unserer Zeit (wie etwa KI) fokussiert hat
und auf diesen Feldern national und international als Kompetenzzentrum
wahrgenommen wird, das zu diesen Themen wichtige juristische Beiträ‐
ge leistet. Auch unter den Vorgaben des Deutschen Richtergesetzes zu
den Ausbildungsinhalten des juristischen Studiums ist eine solche gemein‐
schaftliche Fokussierung durchaus darstellbar und gesellschaftsbezogen
auch notwendig, weil angesichts der Komplexität gesellschaftsrelevanter
juristischer Themen gute Vorschläge am ehesten mit personell-fachlicher
Breite zu erzielen sein werden. Anknüpfungspunkte in einer breit aufge‐
stellten Universität wie der Leibniz Universität gibt es in den vielgestaltigen
Forschungsgegenständen der anderen Fakultäten.

People matter. Die Fakultät kann stolz sein auf die Qualität ihrer juristi‐
schen Ausbildung. Eine nicht unbeträchtliche Zahl ihrer Absolventinnen
und Absolventen hat es in höchste Positionen in der Justiz, der Verwal‐
tung, der Wirtschaft und der Politik gebracht. Ich wünsche der Fakultät,
dass diejenigen, die an ihr ausgebildet worden sind, sich gerne an diese
Zeit erinnern und für die Fakultät Werbung machen. Noch besser wäre
natürlich eine aktive Unterstützung, damit die Fakultät auch in Zukunft
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so gut ausbildet, wie sie es in den vergangenen 50 Jahren der Erprobung,
Neukonstituierung, Konsolidierung und Etablierung getan hat.

 

Hannover im Dezember 2024 Univ.-Prof. Dr. iur. Volker Epping
Präsident der Leibniz Universität Hannover

Grußwort
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